
GZ: IVa-2016/1668 Innsbruck, am 31.01.2012 
 

A u s s c h r e i b u n g 

von Leiterstellen an öffentlichen allgemein bildenden Pflichtschulen 
 

Die Landesregierung schreibt nach § 26 Abs. 3 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984 die Leiter-

stelle an der nachstehend angeführten öffentlichen allgemein bildenden Pflichtschule aus: 

Bezirk Innsbruck Land Ost ASO Wipptal 
 HS Steinach a.Br. 
 
Bezirk Innsbruck Land West HS/NMS Telfs Weissenbach 
 VS Neustift 
  
Bezirk Imst VS Längenfeld 
 VS Unterried-Längenfeld 
 
Bezirk Kufstein  HS/NMS Brixlegg 
 VS Breitenbach 
 VS Kramsach 
 
Bezirk Landeck VS Ischgl 
 
Bezirk Lienz VS Außervillgraten 
 VS Sillian 
 
Bezirk Reutte VS Weißenbach 
 
Bezirk Schwaz ASO Schwaz 
 VS Finkenberg 
 VS Johannes-Messner Schwaz 
 VS Ried i.Z. 
 VS Schwendau-Hippach 
 VS Stummerberg 
 VS Terfens 
 VS Tux 
 
Die Aufgaben umfassen insbesondere Schulleitung und -management, Qualitätsmanagement, 

Schul- und Unterrichtsentwicklung, Führung und Personalentwicklung sowie Außenbeziehungen 

und Öffnung der Schule 
 

Von den Bewerber/innen werden folgende fachspezifische Kenntnisse und Fähigkeiten erwartet: 

- Lehramtsprüfung für die betreffende Schulart 

- pädagogische Kompetenz 

- Organisationstalent 

- Kommunikationsfähigkeit 

- Eignung zur Führung von Mitarbeiter/innen 

- Kooperationsbereitschaft 

- Konfliktfähigkeit 

- Kreativität 

- Fortbildungswille 

- EDV-Kenntnisse und administrative Erfahrungen 



 
Nach § 26a Abs. 2 Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984 sind Ernennungen zu Schulleiter/innen 

zunächst auf einen Zeitraum von vier Jahren wirksam. 

Voraussetzung für den Entfall dieser zeitlichen Begrenzung ist die Bewährung als Schulleiter/in 

und die erfolgreiche Teilnahme am Schulmanagementkurs - Berufsbegleitender Weiterbildungs-

lehrgang. 
 
Die Bewerbungen sind mit dem dafür vorgesehenen Formblatt (erhältlich bei den Bezirkshaupt-

mannschaften bzw. beim Stadtmagistrat) im Dienstweg über die Schulleitung an die Landesregie-

rung zu richten. 

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht. 

Auf Grund der Bestimmung des § 2 Abs. 3 des Landesvertragslehrergesetzes 1966 sind ab 1. 

September 2002 auch Bewerbungen von Landesvertragslehrpersonen zulässig. 

Als Ausschreibungstag gilt der 15. Feber 2012. 

Die Bewerbungsfrist endet am 14. März 2012. 

 


